
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Der Arztbesuch als Arbeitszeit, Teil 2.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at

Arztbesuch als Arbeitszeit? Teil 2
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Grundsätzlich sind 
Arztbesuche außer-
halb der Arbeitszeit zu 
vereinbaren. Nur dann, 

wenn ein Arztbesuch 
nicht in der Freizeit mög -

lich ist, besteht Anspruch auf 
bezahlte Freistellung. 

Auch die notwendigen Wegzeiten zwischen 
Unternehmen und Arzt (und retour) fallen 
unter die entgeltfortzahlungspfl ichtigen 
Wegzeiten. Die Wegzeiten zwischen 
 Wohnung und Arzt zählen nicht 
dazu.

Grundsätzlich sind 
Arztbesuche 
halb
vereinbaren. Nur dann, 

wenn ein Arztbesuch 
nicht in der Freizeit mög -

lich ist, besteht Anspruch auf 
bezahlte Freistellung. 

Für Arbeiter und Lehrlinge war es 
bisher möglich, durch Kollektivver-
trag schlechterstellende Entgelt-
fortzahlungs-Bestimmungen bei 
persön lichen Gründen zu regeln. 
Ab 1. Juli 2018 sind schlechter-
stellen de kollektivvertragliche 
Regelungen nicht mehr gültig, da 
die gesetzlichen Bestimmungen 
gemäß ABGB zwingend 
sind.


